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"VERZEICHNUS1 ETLICHER ERNÜWERTEN PUNCTEN UND ARTICLEN DEREN
NÜWEN KAUFFHUSSORDNUNG ZUO BREMGARTEN"

"Erstlichen Plibt es allerding by der alten hievor A° 1610 gemachten

Ordnung , usgenommen Jn dem ersten Articul die Stundt des angehenden

Kau ff und Märchts geendert und mit Neimen die 11 Uhren harzuo bestimbt

undt angesezt . Den heimischen wye den Frömbden , doch die Jnwohner by
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der Zugsgrechtigkheit Luth deseiben ersten articuls geschirmbt verpli-
ben . Zuo disem ersten Puncten soll der Mitwuchen auch Jngesezt werden,
oder mag dessen ein besonders Jtem gmacht und der Donstag zur abfuhor
ernambset werden.
Jm Fünften Articul würdt erlütert die Zimlichkheit und bescheidenheit

by deren die Fürkhäuffler hievor verpliben sollen , aber nit beschä-
chen . Also Solle Fürthin wan Frücht Jns Kauffhuss kommen , von 100 Müt-
ten dergstalt die Abtheilung beschächen , Nämlichen . . . [ 30 ] Mütt Für
die Statt und Burgerschafft , 30 gen Zürich , 25 gen Zug , und 15 Müt da¬
von uff Fürsorg überbliben . Desglychen wan . . . [ 200 ] Müt harbracht,
auch also gehalten werden , Nämlich nit mehr als 30 Mt . der Burger¬
schafft das übrig uff die Keüffer vertheilt und aber etwan 20 oder 30
Jm vorrath behalten werden . Wan 300 oder mehr verhanden alsdan nit we¬

niger als 30 oder 40 Mt . Jn vorrath Jngestellt syn . Sovern aber mehr
als . . . [ 200 ] oder 300 Mt . verhanden ebenmessig gehalten werden , doch
alsdan nit mehr Jn vorrath uffbehalten werden als etwan 20 oder 30 Mt.

Söll auch niemandt zukhauffen gwalt haben , er habe dann von seiner
Oberkheit Licentz Zedel uffzeleggen . Soll auch hinwiderumb ein Ladt
Zedel von Bremgarten empfachen.
Zum Sechsten articul wurdt gesezt , dass Niemandt einiche frücht heim¬
lich noch öffentlich bestellen oder Kauffen solle , Jtem kein geldt
daruff geben oder andere derglychen gfahren und fürkhauff bruchen söl-
lendt , die nit gägenwürtig Jm Kauffhuss sindt , wye dann etwan beschä¬
chen , dass einer glych widerumb bim verkheüffer uff den nechsten vol-
genden Tag ein anzahl frücht bestellt und uffkaufft.
Jm Leisten wurdt die alt Straff dupliert und noch darzuo die überträt-
ter Jren eignen oberkheiten gleidet und angeben werden söllendt , die
dan sy nichts destoweniger Jrem verdienen nach abstraffen werdendt . ”

1) An der Tagsatzung der die Grafschaft Baden reg . VI Orte [ VIII Alte Orte
ausg . BE, GL] vom 23 . /24 . November 1627 in Bremgarten wurden der zuneh¬
mende Fürkauf des Getreides und die damit zusammenhängenden Missbräuche
und Unordnungen behandelt , s . EA V 2 , 529 (Nr . 450 ) sowie AH 97/87 . Die
beiden mitreg . Orte Bern und Glarus besuchten diese Tagsatzung nicht.
Stadt und Amt Zug war u . a . auch durch Konrad III . Zurlauben vertreten.

2 ) Bis hieher ist der ganze Text durchgestrichen.

Vom Landschreiber der Freien Aemter Beat II . Zurlauben
AH 97 , 198 - Blatt 198 V leer
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